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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1992

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Der mitzeichnungsberechtigte Vizebürgermeister einer Gemeinde, der zu Lasten der Gemeinde eine

Zahlungsanweisung unterfertigt, erfüllt eine amtsspezi4sche Vollziehungsaufgabe eines Rechtsträgers und verrichtet

dadurch ein Amtsgeschäft.
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